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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1979

Norm

StVO §7 Abs3 IV

StVO §12 4

StVO §12 6

Rechtssatz

Die Fahrbahnmitte im Rechtssinne muß sich nicht mit der Fahrbahnmitte im geometrischen Sinn decken. Sind zur

Teilung der Verkehrsrichtungen Leitlinien auf der Fahrbahn angebracht, dann gilt die Leitlinie auch dann als

Fahrbahnmitte, wenn sie streng mathematisch nicht genau in der Mitte liegt.
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